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Dicht belegter Untergrund
Das Glattalbahn-Trassee beanspruchte auf ei-
nem Grossteil der Neubaustrecken bereits in-
tensiv genutzte Stadträume. Um den Betrieb 
und den Unterhalt nachhaltig und ohne Beein-
trächtigung des zukünftigen Stadtbahnverkehrs 
sicherzustellen, mussten die in den bestehen-
den Plätzen, Verkehrs- und Grünflächen integ-
rierten Werkleitungsnetze praktisch vollständig 
umgelegt und erneuert werden. Dies bedeutete 
nicht nur bautechnische Herausforderungen, 
sondern warf auch eine Vielzahl rechtlicher Fra-
gen auf, die es im Laufe der Glattalbahn-Pro-
jektierung und -Realisierung zu lösen galt.
 Die Situation der bestehenden Leitungen, 
wie sie während der Projektierung und des 
Baus der Glattalbahn anzutreffen war, präsen-
tierte sich nicht als Resultat einer koordinierten 
und nachhaltigen Gesamtplanung. Vielmehr 
fanden die Projektingenieure der Glattalbahn 
eine relativ «wilde» Belegung des Raumes mit 
den unterschiedlichsten Medien vor; dies als 
Resultat der verschiedenen Siedlungsentwick-
lungsetappen an der Oberfläche. 

In der Folge galt es, die Werkleitungen entlang 
der gesamten Glattalbahn-Neubaustrecke neu 
zu organisieren. Betroffen war dabei eine Viel-
zahl an Leitungen bzw. Medien, wie sie heute in 
einem städtischen Siedlungsraum vorkommen:

� Abwasser (Schmutz-, Meteor-, Mischwasser)
� Wasserversorgung (Transportleitungen, Ver-

teilnetz, Hausanschlüsse)
� Stromversorgung (Hochspannung, Normal-

spannung)
� Telekommunikationsnetze 
� Gasversorgung (Erdgashochdruckleitung)
� Steuerungskabel für die Verkehrsinfrastruk-

tur, Wasserversorgung etc.

Zusätzlich war der Untergrund durch eingedol-
te Bäche oder Tunnelbauwerke für Verkehr, 
Entwässerung etc. belegt. Diese bestehenden 
Bauwerke waren bei der Projektierung der neu-
en Trassen als Randbedingungen zu berück-
sichtigen und schränkten die möglichen Lei-
tungsführungen zusätzlich ein.
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Bauen am «offenen Herzen» der Stadt
Die Umlegung der bestehenden Medien hatte 
unter Betrieb und so weit wie möglich ohne Un-
terbrechung der Funktionsfähigkeit zu erfolgen. 
In der Folge galt es, mittels Provisorien, durch-
dachten Arbeitsabläufen sowie engster techni-
scher und terminlicher Koordination die Opera-
tion am «offenen Herzen» der Stadt vorzuneh-
men; dies unter Einbezug der Tiefbau-Unter-
nehmungen, der für die Medien verantwortli-
chen Unternehmungen und der Anrainer. Die 
beschränkten Platzverhältnisse stellten wäh-
rend des Baus der neuen Leitungen eine grosse 
Herausforderung dar. Der von den bestehenden 
Werkleitungen beanspruchte Raum stand näm-
lich bis zur Inbetriebnahme der Ersatztrassen 
nicht zur Verfügung. Somit galt es, zwischen 
den historisch gewachsenen Werkleitungen und 

den vom Verkehr belegten Flächen genügend 
Platz für die neuen Trassen selbst sowie für den 
damit verbundenen Baubetrieb zu finden. 
 Der Kostenanteil der Leitungsumlegungen 
an den Tiefbaugesamtkosten unterschied sich 
je Glattalbahn-Objekt. Beim Objekt HERTI be-
trug er beispielsweise ca. 25 Prozent der Tief-
baukosten. Die Realisierung der neuen Lei-
tungsanlagen bedeutete in der Regel viel zeitin-
tensive Handarbeit. Der Einsatz schwerer und 
leistungsfähiger Baumaschinen war nur in be-
schränktem Umfang möglich, galt es doch Ver-
letzungen der bestehenden Medien strikt zu 
vermeiden. Dieser Umstand, verbunden mit 
dem hohen Anteil am gesamten Bauvolumen, 
erklärt die vergleichsweise langen Zeiträume, 
welche die Leitungsumlegungen im Gesamt-
terminprogramm beanspruchten. 

Bundesgerichtsentscheid 
vom 27. April 2005
(BGE 131 II 420ff)

Die Plangenehmigungsverfü-
gung für die Glattalbahn des 
Bundesamtes für Verkehr BAV 
wurde der VBG am 27. Januar 
2004 erteilt. Gegen den Plan-
genehmigungs- und Einspra-
cheentscheid des BAV haben 
insgesamt 15 Eigentümer von 
Werkleitungen bei der Eidge-
nössischen Rekurskommis-
sion für Infrastruktur und Um-
welt (INUM) Beschwerde 
erhoben. Die Beschwerdefüh-
renden verlangten im Wesent-
lichen, dass das BAV ange-
wiesen werde, auf ihre 
enteignungsrechtlichen Be-
gehren einzutreten und darü-
ber einen materiellen Ent-
scheid zu fällen sowie die 
Begehren gutzuheissen. Mit 
Entscheid vom 15. Oktober 
2004 hiess die Rekurskommis-
sion INUM die Beschwerde 
grösstenteils gut. Die durch 
die VBG gegen den Entscheid 
der Rekurskommission INUM 
geführte Beschwerde wurde 
vom Bundesgericht abgewie-
sen. Das Bundesgericht hat 
mit Urteil vom 27. April 2005 
(BGE 131 II 420ff) entschie-
den, dass die Anpassungen 
von Werkleitungen, welche 
durch den Bau der Glattalbahn 
verursacht werden, von der 
VBG zu tragen sind. Vorbehal-
ten bleibt die Abgeltung der 
Vorteile, die den Leitungs-
eigentümern aus den Neu-
anlagen entstehen.
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Werkleitungsplan beim Lindbergh-Platz in Opfikon – eine Stadt unter der Stadt



Detaillierte Zustandserhebungen
Bevor mit den Werkleitungsumlegungen be-
gonnen werden konnte, führten die beauftrag-
ten Projektverfasser in einem ersten Schritt um-
fassende Erhebungen des Ist-Zustands durch. 
Bei unsicheren Planaussagen lösten sie bei Be-
darf auch Verifikationen in Form von Sondagen 
aus. Die erarbeitete Ist-Situation wurde pro Me-
dium in Sachplänen «Werkleitungen Ist» darge-
stellt. Im Rahmen der Projektoptimierung bzw. 
der Erstellung der einzelnen Submissionspro-
jekte wurde anschliessend in Zusammenarbeit 
mit den Eigentümern der Bedarf an Leitungs-
umlegungen definiert und die technischen Lö-
sungen entwickelt. Mit dem Ziel, Synergien in 
Projektierung und Ausführung zu nutzen, wur-
den die Werke parallel dazu aufgefordert, Aus- 
oder Neubauwünsche in das Projekt einzubrin-
gen. Zur Kostenreduktion wurden, wann immer 
möglich, Kombigräben vorgesehen.
 Die Umlegung der Medien erfolgte soweit 
als möglich im öffentlichen Grund. Wo dies 
nicht möglich war, erwarb bzw. enteignete die 
VBG zu Lasten des Projekts Glattalbahn die für 
die Errichtung, den Bestand, Betrieb und Un-
terhalt erforderlichen Dienstbarkeiten zu Guns-
ten der Leitungseigentümer.

Sachpläne «Werkleitungen Projekt» als 
Koordinationsinstrument
Die resultierenden Sachpläne «Werkleitungen 
Projekt» dienten einerseits als Koordinationsin-
strument zwischen den einzelnen Glattalbahn-
Objekten, andererseits definierten die Parteien 
auf deren Basis die Kostenberechnungen für 
Tiefbau und Medium (Kabel etc.) gemäss SIA 
Norm 103 in einer Genauigkeit von plus/minus 
20 Prozent. Die Kostenschätzungen waren Be-
standteil der enteignungsrechtlichen Vergleiche 
zwischen VBG und Werkeigentümern. Die aus-
gewiesenen, durch die Glattalbahn verursach-
ten Verlegungs- und Anpassungskosten wur-
den im Grundsatz von der VBG getragen.
 Dazu gehören auch die notwendigen Kos-
ten für die Projektierung, das Erstellen von Pro-
visorien und den Rückbau nicht mehr verwend-
barer Infrastrukturanlagen. Allfällig zu entschä-
digende Mehrwerte infolge Neuanlagen oder 
Ausbauwünschen der Werkleitungseigentümer 
wurden in sogenannten Faktenblättern ausge-
wiesen. Neubauwünsche hingegen wurden in 
den Vergleichen nicht behandelt, da sämtliche 
damit verbundenen Leistungen wie Projektie-
rung, Bauleitung und Ausführung losgelöst vom 
Projekt der Glattalbahn direkt durch die Werk-
eigentümer zu beauftragen waren. Die frühzeiti-
ge Kostenerhebung war für den Budgetie-
rungsprozess der Leitungseigentümer essen-
ziell; zudem erlaubte sie der Gesamtprojektlei-
tung eine erste Standortbestimmung bezüglich 
der im Gesamtkostenvoranschlag des Glattal-
bahn projektes vorgesehenen Umlegungskos-
ten.
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Das Projekt im Projekt

 

Abbildung 1: Werkleitungsbauten im Bereich der Weststrasse in Wallisellen

Die praxisbezogene Um
setzung des Bundesge
richtsentscheides
Vor dem Hintergrund des Bun-
desgerichtsentscheids (vgl. 
Marginalie Seite 2) beabsich-
tigte die VBG, mit allen Lei-
tungsträgern eine ausserge-
richtliche Einigung zu erzielen 
und hat deshalb dem BAV die 
Sistierung des Verfahrens be-
antragt. In der Folge wurde 
zwischen den Leitungseigen-
tümern und der VBG für jede 
Etappe der Glattalbahn ein 
aus seramtlicher enteignungs-
rechtlicher Vergleich im Sinne 
von Art. 54 Abs. 1 EntG. abge-
schlossen. Der Vertrag regelte 
neben den enteignungsrecht-
lichen Fragen auch die Zu-
sammenarbeit, die Koordina-
tion der Bautätigkeiten und die 
Finanzierung der Anpassungs-
arbeiten.
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Jedes Medium ein eigenständiges Objekt

Umfassende Leistungsverzeichnisse als 
Grundlage für die Ausführung
Die Tiefbauleistungen für die umzulegenden 
Trassen, Schächte, Leitungen und Anlagen wa-
ren Bestandteil der Tiefbausubmissionen, wo-
bei in den Leistungsverzeichnissen im Hinblick 
auf eine transparente Abrechnung jedes Me-
dium als separates Teilobjekt definiert wurde. 
Das Gesamtprojekt war in geografische 
(Haupt-) Objekte aufgeteilt. Die Vergabe erfolg-
te objektweise gemäss den geltenden submis-
sionsrechtlichen Vorschriften. Der Vergabeent-
scheid wurde durch die VBG gefällt. 
 Nach Vollendung der in Verantwortung der 
VBG realisierten Tiefbauarbeiten hat die Ge-
samtprojektleitung, im Beisein der Werkeigen-
tümer, die werkvertragliche Abnahme durchge-
führt. Gleichzeitig mit der Abnahme erfolgte die 
Übergabe der Bauteile an das jeweilige Werk. 
Dieses führte im Anschluss die Anpassungs-

arbeiten an ihren Infrastrukturanlagen in eige-
ner Verantwortung und mit Unternehmern ihrer 
Wahl aus und unterlag dabei keinem Weisungs-
recht der VBG. Die Arbeiten der Werke mussten 
sich jedoch den übergeordneten Bauprogram-
men der Tiefbauobjekte unterordnen. 
 Die Bauherrschaft bestellte zur Leitung des 
Prozesses Werkleitungen je Bauetappe einen 
Teilprojektleiter Werkleitungen. In Zusammen-
arbeit mit dem Experten Land+Rechte wurden 
auf Basis der durch die Projektverfasser erar-
beiteten Faktenblätter, Kostenberechnungen 
sowie Sachpläne «Werkleitungen Projekt» die 
Vereinbarungen zwischen den Leitungseigentü-
mern und der VBG inklusive Mehrwertabgel-
tung und Kostenbeteiligungen erstellt.

Mehrwerte und Kostenbeteili
gungen infolge von Ausbau
wünschen
Allfällige aus den Neuanlagen resul-
tierende Vorteile für die Werklei-
tungseigentümer wurden durch die 
VBG in Form von Mehrwerten gel-
tend gemacht. Diese berechneten 
sich aus den um jährlich 3 Prozent 
diskontierten Neubaukosten, wie sie 
ohne den Bau der Glattalbahn bei 
Ablauf der Lebensdauer der Anlage 
angefallen wären (vgl. Abbildung 
Seite 6) und basierten auf der Lage 
und Länge der bestehenden Lei-
tungs trassen. Das bedeutete, dass 
allfällige Mehrlängen infolge des 
Glattalbahn-Projekts wie auch aus-
ser ordentliche Erstellungskosten in-
folge der neuen Lage, z. B. resultie-
rend aus Spezialbauverfahren, Alt-
last-Sanierungen etc., zu Lasten der 
VBG gingen. Den Mehrwerten ge-
genüber gestellt wurden allfällige 
Nachteile, welche den Eigentümern 
z. B. in Form eines erhöhten Unter-
haltsaufwandes infolge zusätzlicher 
Schächte, Muffen etc. entstanden 
sind.
Brachte ein Werk Ausbauwünsche, 
bspw. Durchmesservergrösserungen 
bei Kanalisationsleitungen oder zu-
sätzliche Lehrrohre bei Kabelrohrblö-
cken, vor, war die Differenz zwischen 
den effektiven Kosten und den mut-
masslichen Kosten des Realersatzes 
durch den Werkeigentümer zu über-
nehmen. Die entsprechenden Be-
träge sind nach Abschluss aller Fer-
tigstellungs- und Verlegungsarbeiten 
unter Vorlage der effektiven Leis-
tungsnachweise berechnet worden. 

Abbildung 3: Werkleitungen mit massgeblichen Zeit- und Kostenanteilen im Gesamtprojekt

Abbildung 4: Werkleitungsumlegungen am Lindbergh-Platz in Opfikon
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Fazit und Lehren
Auch wenn es überall um die gleichen zu ver-
teilenden Medien geht (Strom, Wasser, Gas 
etc.), für die Ausgestaltung der zugehörigen 
Werkleitungen (Rohrblöcke, Schächte, Leitun-
gen) gelten je nach Eigentümer und Standort-
gemeinde unterschiedliche Anforderungen. Bei 
einem Bauwerk wie der Glattalbahn, das ver-
schiedene Hoheitsgebiete quert, sind deshalb 
vorgängig und mit dem Ziel einer rechtsglei-
chen Behandlung aller Werkleitungseigentümer 
Spielregeln festzulegen. Wenn möglich, ist eine  
Einigung auf einem einheitlichen Standard an-
zustreben; oder die Übergangsstellen sind ver-
bindlich zu definieren. 
 Die in den Dokumenten ausgeführter Bau-
werke (DAW) eingezeichneten Leitungen ent-
sprechen nicht immer der tatsächlichen Lage. 
Empfindliche Medien (z. B. Hochspannungslei-
tungen) oder Lagen unmittelbar neben neuen 
Bauteilen (z. B. Brückenpfeiler) sind deshalb 
zwingend frühzeitig von Hand zu sondieren. 
 Nicht bei allen während den Bauarbeiten 
unerwartet angetroffenen Werkleitungen han-
delte es sich um Abweichungen bezüglich 
DAW. Bei früheren Umleitungen verblieben oft 
stillgelegte Rohre oder Rohrblöcke im Erdreich. 
Mit Blick auf zukünftige Bauarbeiten ist es des-
halb dienlich, dass selbst unter Zeitdruck nicht 
mehr gebrauchte Kabel entfernt und Rohre ver-
füllt werden. 
 Einzelne Werke verlegen ihre Werkleitungen 
(z. B. Wasserleitungen) selbst. Damit der Bau-
fortschritt nicht unterbrochen wird, müssen 
auch die Werke ihre Leistungen termingerecht 
erbringen. In der Hauptsaison, mit zahlreichen 
anderen Baustellen, ist dies nicht immer leicht 

möglich. Die Zwischentermine sind deshalb mit 
den Werken frühzeitig abzugleichen.
 Neben Werkleitungen im Baugrund gibt es 
auch solche über Terrain. Veränderungen an 
der Oberfläche (z. B. das Anlegen einer zusätz-
lichen Fahrspur) können unverhofft dazu füh-
ren, dass bisher zulässige Sicherheitsabstände 
unterschritten werden und Gegenmassnahmen 
anzuordnen sind. In der Submission sind die 
entsprechenden Massnahmen zu berücksichti-
gen. Zudem ist auf resultierende Höhenein-
schränkungen (mit limitierten Einsatzmöglich-
keiten für Hebezeug) hinzuweisen.
 Generell kommt dem Thema Werkleitungen 
bei Grossprojekten wie der Glattalbahn zuneh-
mende Bedeutung zu. In sämtlichen Phasen 
der Projektierung und Realisierung empfiehlt es 
sich deshalb, den entsprechenden Projektma-
nagementmassnahmen einen hohen Stellen-
wert beizumessen.

Lesehilfe zum Berech
nungsbeispiel (vgl. Abbil
dung 5)
Der Wiederbeschaffungswert 
einer bestehenden Leitung mit 
einer Lebensdauer von 80 
Jah ren beträgt bei einem Dis-
kontierungssatz von 3 % nach 
einer Nutzungsdauer von 35 
Jahren bzw. bei einer Restnut-
zungsdauer von 45 Jahren 
26,44 % der mutmasslichen 
Neubaukosten zum regulären 
Ersatzzeitpunkt. Durch den 
vorzeitigen Leitungsersatz ent-
steht dem Werkeigentümer ein 
Mehrwert in der Höhe dieses 
diskontierten Wiederbeschaf-
fungswertes.
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Abbildung 5: Berechnung Mehrwertabgeltung


